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I TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

1 Art der baulichen Nutzung 

1.1 Eingeschränkte Gewerbegebiete (eGE) 

Im eingeschränkten Gewerbegebiet allgemein zulässig sind das Wohnen nicht wesentlich stö-
rende Gewerbebetriebe, insbesondere:  

 öffentliche Betriebe, 

 Schank – und Speisewirtschaften, 

 Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude. 

 Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 2 BauNVO sind allgemein zulässig: 

 Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke 

Im eingeschränkten Gewerbegebiet ausnahmsweise zulässig sind:  

 Wohnungen für Aufsichts – und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Be-
triebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und 
Baumasse untergeordnet sind. 

 Elektro- und Stromtankstellen sowie Tankstellen unter Nutzung erneuerbarer 
Energien, 

 Verkaufsstellen von Handwerks-, produzierenden und weiterverarbeitenden Gewerbebe-
trieben, wenn eine unmittelbare räumliche Zuordnung zum Hauptbetrieb und die Errich-
tung im betrieblichen Zusammenhang gegeben ist, wenn zudem eine deutliche flächen- 
und umsatzmäßige Unterordnung zum Hauptbetrieb gegeben ist, sowie wenn die Grenze 
der Großflächigkeit im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO nicht überschritten wird und keine 
negativen städtebaulichen Auswirkungen auf den zentralen Versorgungsbereich Innen-
stadtzentrum erkennbar sind. 

Im eingeschränkten Gewerbegebiet unzulässig sind: 

 Einzelhandelsbetriebe, die gemäß der Sortimentsliste für die Stadt Neustadt an der Wein-
straße innenstadtrelevant sowie innenstadt- und nahversorgungsrelevant sind, 

 Tankstellen, 

 Vergnügungsstätten, 

 Bordelle, bordellähnliche Betriebe und Anlagen der Wohnungsprostitution sowie jedwede 
Arten von Einrichtungen und Betrieben, die auf Darbietungen oder Handlungen mit sexuel-
lem oder erotischem Charakter ausgerichtet sind, 

 selbstständige Lagerplätze, Autohöfe sowie Betriebe der Abfallwirtschaft und -verwertung 
(Lagerung und Recycling von Abfall- und Altmaterial). 
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1.2 Gewerbegebiete (GE) 

Im Gewerbegebiet allgemein zulässig sind nicht erheblich belästigende Gewerbebetriebe, ins-
besondere: 

 Kfz Autowerkstätten, Motorenbau 

 Einzelhandelsbetriebe für Kraftfahrzeug- und Kfz-Zubehör-Handel, 

 öffentliche Betriebe, 

 Schank – und Speisewirtschaften, 

 Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude. 

Im Gewerbegebiet ausnahmsweise zulässig sind: 

 Anlagen für gesundheitliche und sportliche Zwecke, 

 Anlagen für kirchliche, kulturelle und soziale Zwecke, 

 Elektro- und Stromtankstellen sowie Tankstellen unter Nutzung erneuerbarer 
Energien, 

 Wohnungen für Aufsichts – und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Be-
triebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und 
Baumasse untergeordnet sind. 

 Verkaufsstellen von Handwerks-, produzierenden und weiterverarbeitenden Gewerbebe-
trieben, wenn eine unmittelbare räumliche Zuordnung zum Hauptbetrieb und die Errich-
tung im betrieblichen Zusammenhang gegeben ist, wenn zudem eine deutliche flächen- 
und umsatzmäßige Unterordnung zum Hauptbetrieb gegeben ist, sowie wenn die Grenze 
der Großflächigkeit im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO nicht überschritten wird und keine 
negativen städtebaulichen Auswirkungen auf den zentralen Versorgungsbereich Innen-
stadtzentrum erkennbar sind. 

Im Gewerbegebiet unzulässig sind: 

 Einzelhandelsbetriebe, die gemäß der Sortimentsliste für die Stadt Neustadt an der Wein-
straße innenstadtrelevant sowie innenstadt- und nahversorgungsrelevant sind, 

 Tankstellen, 

 Wohnungen aller Art, 

 Vergnügungsstätten, 

 Bordelle, bordellähnliche Betriebe und Anlagen der Wohnungsprostitution sowie jedwede 
Arten von Einrichtungen und Betrieben, die auf Darbietungen oder Handlungen mit sexuel-
lem oder erotischem Charakter ausgerichtet sind, 

 selbstständige Lagerplätze, Autohöfe sowie Betriebe der Abfallwirtschaft und -verwertung 
(Lagerung und Recycling von Abfall- und Altmaterial). 

1.3 Sondergebiet Erholung (SO) 

Die Art der baulichen Nutzung wird als Sondergebiet, das der Erholung dient mit der Zweckbe-
stimmung „Ferienhausgebiet und Campingplatz“ gem. § 10 Abs. 4 und 5 BauNVO festgesetzt.  
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 Auf der Teilfläche mit der Kennzeichnung SO-1 sind ein Empfangsgebäude mit Terrasse für 
Büro- und Personalräume und ein Gebäude für Werkstätten und Lager, Ein- und Ausfahr-
ten sowie Erschließungswege zulässig. Weiterhin sind Zeltplätze, Standplätze für Wohnwa-
gen und Wohnmobile und Parkplätze zulässig. 

 Auf der Teilfläche mit der Kennzeichnung SO-2 sind Ferienhäuser, Spielplätze, Zufahrten, 
Erschließungswege und Parkplätze zulässig. Weiterhin ist ein Gebäude für ein Schwimmbe-
cken und einen Spielplatz zulässig. 

 Auf der Teilfläche mit der Kennzeichnung SO-3 ist ein Gebäude für sanitäre Gemeinschafts-
anlagen sowie Zeltplätze und Erschließungswege zulässig. 

 Auf der Teilfläche mit der Kennzeichnung SO-4 ist ein Gebäude für sanitäre Gemeinschafts-
anlagen sowie Zeltplätze, Standplätze für Wohnwagen und Wohnmobile und Erschlie-
ßungswege zulässig.  

2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 16 - 21a 
BauNVO) 

Im Sondergebiet, dass der Erholung dient gelten die Vorschriften der Landesverordnung über 
Camping- und Wochenendplätze (Camping- und Wochenendplatzverordnung) vom 18. Sep-
tember 1984 in der aktuellen Fassung vom 08.08.2017. Im Sondergebiet sind insgesamt 4 Ge-
bäude (sanitäre Gemeinschaftsanlagen, Werkstätten und Lager, Empfangsgebäude) bis zu einer 
Grundfläche von 250 m² je Gebäude zulässig. Das Gebäude für ein Schwimmbecken und Spiel-
platz darf die Grundfläche von 1600 m² nicht überschreiten.  

Das Maß der baulichen Nutzung wird festgesetzt durch: 

 die maximale Grundfläche, 

 die Höhe baulicher Anlagen, gemäß § 18 Abs. 1 BauNVO, als maximale Gebäudehöhe (GH) 
gemessen in Meter über NormalNull. Als Gebäudehöhe (GH) gilt der höchste Punkt einer 
baulichen Anlage über der Bezugshöhe NHN, gemessen am höchsten Punkt der Oberkante 
der obersten Geschossdecke bzw. der Dachhaut. 

 Auf maximal 10% der Dachfläche der jeweiligen baulichen Anlage ist eine Überschreitung 
zur maximal zulässigen Gebäudehöhe durch notwendige untergeordnete Bauteile und An-
lagen um jeweils maximal 2,50 m zulässig. Solaranlagen zur Brauchwassererwärmung und 
Photovoltaikanlagen sind auf der gesamten Dachfläche zulässig und dürfen die maximal zu-
lässige Gebäudehöhe um maximal 1,50 m überschreiten. 

3 Bauweise 
Die Festsetzungen für die Bauweise gelten nicht für das Sondergebiet. Hier gelten die Vorschrif-
ten der Landesverordnung über Camping- und Wochenendplätze (Camping- und Wochenend-
platzverordnung) vom 18. September 1984 in der aktuellen Fassung vom 08.08.2017. 

3.1 Es gilt die offene Bauweise mit der Maßgabe, dass Gebäude mit seitlichem Grenzabstand aber mit einer 
Gebäudelänge über 50 m zulässig sind. 
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3.2 Für die überbaubaren Grundstücksflächen gilt: Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und Stellplätze 
und Garagen sind auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Die landesrechtlichen Bestim-
mungen über Abstände und Abstandsflächen (§ 8 LBauO) bleiben unberührt. 

3.3 Böschungen, Stützmauern: 

Böschungen zum Geländeausgleich und Stützmauern müssen auf dem Grundstück liegen. 

Böschungen und Stützmauern sind auf dem gesamten Grundstück, auch in Grenzbebauung zulässig. 

4 Grünflächen, (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB i.V.m. § 9 Abs. 2 Nr. 1 BauGB) 
Im Geltungsbereich werden öffentliche und private Grünflächen festgesetzt. Diese werden un-
terteilt in die Flächen G1 bis G10. Die Grünflächen sind landschaftsgärtnerisch anzulegen und 
dauerhaft zu pflegen, sofern keine weiteren überlagernden Festsetzungen oder grünordneri-
sche Maßnahmen entgegenstehen. Vorgesehene Wege sind mit einer wassergebundenen De-
cke oder als Schotterrasen zulässig. Eine Vollversiegelung der Wege ist unzulässig. 

4.1 Öffentliche Grünfläche G1 Zweckbestimmung „Spiel und Sportpark“ 

Auf der öffentlichen Grünfläche sind Fußwege, Aufenthalts- und Platzbereiche, Boulderkletter-
wände, Spiel-und Sportgeräte, ein Großspielfeld, Kleinspielfelder und Sitztreppen zulässig. In-
nerhalb der überbaubaren Fläche ist die Errichtung eines Gebäudes, das dem sportlichen 
Nutzungszweck der Grünfläche dient bzw. diesen ergänzt, zulässig. Es ist eine maximale Versie-
gelung von 30 Prozent zulässig. 

4.2 Öffentliche Grünfläche G2 Zweckbestimmung „Park“ 

Auf der öffentlichen Grünfläche G2 sind Spielplätze, kleine Flächen für Sportgeräte im Sinne von 
Trimmdich-Stationen, Fußwege, Aufenthalts- und Platzbereiche zulässig. Innerhalb der über-
baubaren Fläche sind Schank- und Speisewirtschaften sowie Veranstaltungsräume zulässig. Es 
ist eine maximale Versiegelung von 10 Prozent zulässig. 

4.3 Öffentliche Grünfläche G3 Zweckbestimmung „Park“ 

Auf der öffentlichen Grünfläche G4 sind Spielplätze, kleine Flächen für Anlagen der Umweltbil-
dung, Fußwege, Aufenthalts- und Platzbereiche zulässig. Es ist eine maximale Versiegelung von 
5 Prozent zulässig. 

4.4 Öffentliche Grünfläche G4 Zweckbestimmung „Park“ 

Auf der öffentlichen Grünfläche G4 sind Spielplätze, kleine Flächen für Sportgeräte im Sinne von 
Trimmdich-Stationen, Fußwege, Aufenthalts-  und Platzbereiche zulässig. Es ist eine maximale 
Versiegelung von 5 Prozent zulässig. 

4.5 Öffentliche Grünfläche G5 Zweckbestimmung „Park“ 

Auf der öffentlichen Grünfläche G5 sind Spielplätze, kleine Flächen für Sportgeräte im Sinne von 
Trimmdich-Stationen, Fußwege, Aufenthalts- und Platzbereiche zulässig. Es ist eine maximale 
Versiegelung von 10 Prozent zulässig. 
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4.6 Private Grünfläche G6p Zweckbestimmung „Tierheim“ 

Auf der privaten Grünfläche G6p ist ein Tierheim mit entsprechenden baulichen Anlagen ein-
schließlich Gebäuden laut Planzeichnung innerhalb der festgesetzten Baugrenzen allgemein zu-
lässig. Es ist darüber hinaus eine Wohnung für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für 
Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Tierheim zugeordnet und ihm gegenüber in Grund-
fläche und Baumasse untergeordnet ist, zulässig. 

4.7 Private Grünfläche G7p Zweckbestimmung „Gewässerbegleitgrün“ 

Auf der privaten Grünfläche G7p sind bauliche Anlagen unzulässig. Die eingesäte Blühwiese ist 
zu erhalten. 

4.8 Private Grünfläche G8p Zweckbestimmung „Park“ 

Auf der privaten Grünfläche G8p sind Fußwege und Aufenthaltsbereiche zulässig. Es ist eine 
maximale Versiegelung von 5 Prozent zulässig. 

4.9 Öffentliche Grünfläche G9 Zweckbestimmung „Gewässerbegleitgrün“ 

Die öffentliche Grünfläche ist als Gewässerbegleitgrün naturnah herzustellen und dauerhaft zu 
unterhalten (vgl. Ziffer 7.4.2) 

5 Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft (§ 9 Abs. 1 Nr.16 und Abs. 
6 BauGB) 

5.1 Wasserflächen 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes werden die Gewässerverläufe des Speyerbaches und 
des Rehbaches festgesetzt. Die Gewässer sind naturnah herzustellen und dauerhaft zu unter-
halten. 
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5.2 Flächen für die Wasserwirtschaft 

5.2.1 Die Flächen für die Wasserwirtschaft (R) zwischen Sportpark (Grünfläche G1) und Speyerbach 
sind als Rückhaltebecken für das ankommende Niederschlagswasser mit einer Abdichtung her-
zustellen. Das ankommende Niederschlagswasser darf nicht in den Untergrund versickern. Es 
ist ein gedrosselter Überlauf mit einer Auslaufmenge von 21 Litern pro Sekunde in den Speyer-
bach herzustellen. 

5.2.2 Die Fläche für die Wasserwirtschaft auf dem Flurstück mit der Nummer 3311/8 ist als Retenti-
onsbecken herzustellen. Eine Versickerung in den anstehenden natürlichen Untergrund ist zu-
lässig. Ein Überlauf in den östlich der Branchweilerhofstraße befindlichen Graben mit der 
Flurstücksnummer 7719/5 ist zulässig. 

6 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft 

6.1 Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen für die Avifauna und Reptilien: 

6.1.3 A1 Anbringung von Nistkästen 

Da im Vorfeld potenzielle Höhlenbäume gerodet werden, sind im Umfeld der Maßnahme Nist-
kästen aufzuhängen. Es sind unterschiedliche Nistkästen anzubringen um eine größtmögliche 
Artenvielfalt zu erhalten. 

Es sind folgende Nistkästen zu verwenden: 

Lochdurchmesser Artbeispiel 

32 mm   Meisen 

28 mm   Blaumeise 

45 mm   Star 

Halbhöhle  Rotkehlchen 

oval (29 x 55 mm) Gartenrotschwanz 

Pro Verlust eines Habitatbaumes sind 3 Nistkästen aufzustellen. Die Positionen der Nistkästen 
sind vor Ort mit der ökologischen Baubegleitung und der unteren Naturschutzbehörde abzu-
stimmen. 

Pflege: Die Nistkästen sind jährlich zu reinigen. Dabei reicht es aus, die alten Nester zu entfernen 
und groben Schmutz auszubürsten. Es sind keine Chemikalien zu verwenden. Das Reinigen der 
Kästen hat entweder im Herbst (nach Ende der Brutzeit) oder im Frühjahr (Februar) zu erfolgen. 
In der Brutzeit sowie während der kalten Wintermonate ist ein Reinigen der Kästen zu unterlas-
sen. Die dauerhafte jährliche Pflege der Kästen ist für die Dauer des Eingriffes bzw. mindestens 
30 Jahre zu sichern. 

6.1.4 A2 Anbringung von Fledermauskästen 

Als Ersatz für die entfallenden, potenziellen Quartiere sind sechs Ganzjahres-Fledermauskästen 
(z. B. Hersteller Schwegler; 1x Typ 1FW, 4x 1FS; Großraum- und Überwinterungshöhle) an Be-
standsbäumen im Umkreis von 30 m anzubringen. Exposition des Quartiers Richtung Nord oder 
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Nordost. Der Standort ist vor Ort mit der Ökologischen Baubegleitung und der unteren Natur-
schutzbehörde festzulegen. Die Quartiere sind spätestens direkt vor Beginn der Rodungsarbei-
ten anzubringen, damit, falls bei den Fällarbeiten überwinternde Tiere festgestellt werden, 
diese sofort in einen der Kästen umgesiedelt werden können. 

Pflege: Die Fledermauskästen sind jährlich zu reinigen. Dabei reicht es aus, groben Schmutz 
auszubürsten. Es sind keine Chemikalien zu verwenden. Das Reinigen der Kästen hat im Zeit-
raum August bis September zu erfolgen. Im Sommer sowie während der kalten Wintermonate 
ist ein Reinigen der Kästen zu unterlassen.  

Die Fledermaushöhlen sind über die Dauer des Eingriffs bzw. mindestens 30 Jahre jährlich zu 
reinigen, um deren Funktion zu erhalten. 

6.1.5 A3 Anlage von Eidechsenhabitaten 

Als Ersatz für die durch den Bau des Radwegs wegfallenden Lebensräume sind am südlichen 
Deponiehang vier Eidechsenhabitate zur Ergänzung der schon vorhandenen anzulegen. Hierbei 
sind im Abstand von etwa 15 m jeweils 10-20 m² große Habitate anzulegen. In diesen Bereichen 
wird der Boden etwa 30-50 cm eingetieft und aufgelockert. Darauf wird eine Sandschicht von 
10-20 cm aufgebracht, gefolgt von Steinen mit einem Durchmesser von 20-30 cm. Darüber be-
findet sich eine Totholzschicht und weitere Steine (siehe Skizze). 

Pflege: Die Eidechsenhabitate sind regelmäßig (zwei- bis dreimal jährlich) von Bewuchs zu be-
freien. 

 

6.2 Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme: Ökologische Baubegleitung 

Bestellung einer ökologischen Bauüberwachung bei Vorbereitung und Durchführung von Bau-
feldfreimachungen/Rodungen, Erdbauarbeiten und Erschließung. Die ökologische Baubeglei-
tung muss entsprechend qualifiziert sein. Sie ist im Einvernehmen mit der zuständigen unteren 
Naturschutzbehörde festzulegen. 

6.3 Sonstige Minimierungs- und Vermeidungsmaßnahmen 

6.3.1 V1 Ausweisung von bauzeitlichen Tabuzonen – Erhalt / Schutz von Gehölzen 

Um Schädigungen der zu erhaltenden Gehölzflächen zu vermeiden, sind diese mit einem Bau-
zaun zum Baufeld abzugrenzen. Es ist die DIN 18920 "Schutz von Bäumen bei Baumaßnahmen" 
und RAS-LP 4 anzuwenden.  
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Dies gilt im Zuge der Herrichtung von Baufeld und Baustelleneinrichtungsflächen; während der 
gesamten Bauzeit. Die Fachgerechte Durchführung des Baumschutzes ist durch eine Ökologi-
sche Baubegleitung zu sichern. 

6.3.2 V2 Baubeginn vor der Brutsaison 

Die Baustelleneinrichtung ist bis spätestens Mitte März vorzunehmen. Das Baufeld muss im 
Laufe des Aprils geräumt werden, so dass keine Vögel während der Brut gestört werden und 
diese aufgeben. Durch die Baustelleneinrichtung Anfang März werden im Plangebiet brütende 
Arten vergrämt und weichen für diese Saison auf andere Nistmöglichkeiten aus. 

6.3.3 V3 Anpassung des Rodungszeitpunktes 

Bei Rodungsarbeiten sind die gesetzlichen Rodungsfristen nach § 39 BNatSchG Abs. 5 Satz 2 
bzw. §28 LNatSchG einzuhalten. Eine Rodung ist nur vom 01. Oktober bis 29. Februar zulässig. 
Zum Schutz der Fledermäuse soll die Rodung der Gehölze im Zeitraum ab Ende Oktober bis 
Anfang Dezember erfolgen. In dieser Zeit ist nicht von Frosttemperaturen auszugehen und po-
tenziell vorhandene Fledermäuse können gefährdungsfrei in Ersatz Fledermaushöhlen (siehe 
Maßnahme A2) umgesiedelt werden. 

6.3.4 V4 Vergrämung von Eidechsen 

Um die Tötung von Eidechsen zu vermeiden, müssen diese aus dem Baufeld vergrämt werden. 
Hierfür muss das Baufeld kurz gemäht, das Schnittgut vollständig abgeräumt und im Laufe der 
Bauzeit durchgehend kurzgehalten werden. Die Vergrämung muss innerhalb der Aktivitätszei-
ten der Mauereidechse (Februar-November) erfolgen. Die Flächen werden durch das Entfernen 
der Vegetation „hinsichtlich der Deckung und Nahrungsverfügbarkeit so unattraktiv“ gestaltet 
werden, „dass diese möglichst kurzfristig verlassen werden“.  

Vor Beginn der Bodenarbeiten ist das Baufeld durch die ÖBB auf die Präsenz von Eidechsen zu 
prüfen (bei Fund absammeln und in Ersatzhabitate am Deponiehang umsiedeln) und das Bau-
feld danach frei zugeben.  

Der Beginn der Bodenarbeiten ist ebenfalls so zu wählen, dass die Mauereidechsen aktiv sind. 
Sofern eine Kältephase die Aktivität der Tiere einschränkt, sind die Arbeiten entsprechend an-
zupassen. Gegebenenfalls kann eine Sichtkontrolle den geeigneten Zeitraum bestimmen. Im 
Umfeld der Maßnahme stehen ausreichend Ausweichflächen zur Verfügung, so dass durch die 
Vergrämung aus dem Baufeld von keiner erheblichen Beeinträchtigung auszugehen ist. Nach 
Beendigung der Arbeiten stehen die Flächen für eine Wiederbesiedlung wieder zur Verfügung. 

6.3.5 V5 Aufstellen eines Kleintierschutzzaunes 

Um ein erneutes Wiedereindringen von vergrämten Eidechsen in das Baufeld zu verhindern, 
sind Kleintierschutzzäune aufzustellen. Diese sind am Speyerbach linksufrig entlang des Misch-
waldes und im Bereich des Sportplatzes sowie am Rehbach linksufrig zwischen Bahndamm und 
erster Brücke, rechtsufrig bis zum Beginn der Weidenflächen zu stellen. 

6.3.6 V6 Schutz vor Stoffeinträgen 

Wartung, Betankung und Pflege von Fahrzeugen und Maschinen sowie Lagerung von Betriebs-
mitteln darf nur auf festem Untergrund auf den angrenzenden Flächen erfolgen. Der Abstand 
zum Oberflächengewässer muss mindestens 15 m betragen. 
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6.3.7 V7 Reduzierung der Flächeninanspruchnahme 

Bei der Umsetzung der Maßnahmen soll sich der Baubetrieb nach Möglichkeit auf ein Mindesta-
real an Flächen beschränken. An die Baufläche angrenzende Gehölze bzw. Biotope sind zu er-
halten und eine Verdichtung angrenzender Böden ist zu vermeiden. Beanspruchte Flächen sind 
nach den Bauarbeiten schnellstmöglich wiederherzustellen. Für den Zu- und Abtransport von 
Ma2terialien ist überwiegend das vorhandene Wegenetz zu nutzen. Zusätzlich erforderliche Flä-
chen werden durch die Umweltbaubegleitung (UBB) festgelegt. 

6.3.8 V8 Minderung von Lichtemissionen durch insektenfreundliche Beleuchtung 

Es sind ausschließlich insektendicht eingehauste LED-Beleuchtungen im Außenbereich zulässig. 
Außenfassaden dürfen nicht direkt angestrahlt werden. Es ist ausschließlich warmweißes Licht 
mit geringen Blauanteilen im Spektrum und einer Farbtemperatur von maximal 3.000 Kelvin 
erlaubt. Entlang des Speyerbach-Radwegs sind aus Gründen des Fledermausschutzes (Gewäs-
ser als Flugkorridor und Leitbahn) Leuchtmittel mit einer Farbtemperatur von max. 2.300 K zu 
verwenden. Die verwendeten Lampen sind so auszurichten, dass ihr Licht nur auf den ökolo-
gisch nicht sensiblen Flächen nach unten fällt (Vermeidung von Streulicht). Die angrenzenden 
Grünflächen sind als lichtarme Dunkelräume zu erhalten. Die Beleuchtungskörper müssen 
rundum geschlossen sein. Die Leuchten sind waagerecht und so niedrig wie möglich zu instal-
lieren. Alle LED-Module sollen eine einstellbare Lichtstromreduzierung in den Nachtstunden re-
alisieren können und wie folgt vorprogrammiert werden: 

 Einschaltlichtstrom: 100% 

 Dimmung Stufe 1 (22:00 - 00:00 Uhr): 70% 

 Dimmung Stufe 2 (00:00 - 05:00 Uhr): 40% 

 Dimmung Stufe 3 (05:00 - Abschaltung): 70% 

6.4 Ausgleichsmaßnahmen aus der wasserrechtlichen Genehmigungsplanung  

Folgende Ausgleichsmaßnahmen sind der wasserrechtlichen Genehmigungsplanung zur Rena-
turierung des Speyerbachs zwischen Landwehrstraße und Branchweilerhofstraße entnommen. 

6.4.1 M1 Gewässerentwicklungsmaßnahmen 

Durch die Verlegung des Gewässers mit einem gewundenen Verlauf in die angrenzende Fläche 
und das Einbringen von Strukturelementen ist der Speyerbach in Teilbereichen naturnah zu ge-
stalten. Die Ufer werden nicht erneut befestigt und die ökologische Durchgängigkeit des Ge-
wässers bleibt erhalten bzw. wird im Rahmen der Maßnahme hergestellt. 

In Bereichen in denen eine Gewässerverlegung nicht möglich ist, ist durch Maßnahmen des In-
stream-River-Trainings (Einbau von Buhnen, Störsteinen und Totholzelementen) eine Strö-
mungsdynamik zu initiieren. Dadurch wird die Strukturvielfalt im Gewässer erhöht und fließge-
wässerdynamische Prozesse initiiert. Die bestehende Uferbefestigung bleibt in diesen 
Bereichen bestehen, die Längsdurchgängigkeit ist sicherzustellen. 

Im Hinblick auf hydraulische und technische Fragestellungen wird auf den wasserbaulichen Teil 
der Planungsunterlagen verwiesen.  

Am Rehbach sind keine Ufer- oder Sohlbefestigungen vorhanden. Hier wird die Uferböschung 
in Teilbereichen aufgeweitet und durch den Einbau von überströmten Lenkbuhnen mehr Strö-
mungsdiversität geschaffen, was sich positiv auf die Substratdiversität und Strukturvielfalt im 
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Gewässer auswirkt. Zusätzlich werden Störsteine und Totholzelemente wie Wurzelstubben ins 
Gewässer eingebracht. 

6.4.2 M2 Entwicklung von Ufervegetation (Ansaat) 

Die Gewässerböschungen und Randbereiche in den Grünflächen G9, G4 und G6 werden mit 
einer regionalen Feuchtwiesenmischung (Kräuteranteil min. 30 %, Produktionsraum 9) angesät. 
Zur kurzfristigen Ufersicherung ist ggf. eine Schnellbegrünungskomponente (einjährige Roggen-
trespe) hinzuzufügen. 

Die Flächen innerhalb des Gewässerentwicklungskorridors sind mit einer regionalen Ufermi-
schung (Kräuteranteil min. 50 %, Produktionsraum 9) anzusäen.  

Zusätzlich zu den Ansaaten werden gezielt heimische Wildstauden wie bspw. Angelika, Sumpf-
Schwertlilie sowie Röhrichte gepflanzt. 

6.4.3 M3 Gehölzpflanzungen 

Im Gewässerentwicklungskorridor (G9) sowie entlang der öffentlichen Verkehrsfläche beson-
derer Zweckbestimmung „Rad- und Fußweg“ sind abschnittsweise Gehölzgruppen, Uferge-
hölze, Sträucher und Einzelbäume anzupflanzen. Es sind ausschließlich heimische, 
standortgerechte Gehölze mit Herkunftsnachweis zu verwenden. 

6.4.4 M4 Initialpflanzungen 

Im Gewässerrandbereich in der Grünfläche G9 sind zur Erhöhung der Strukturvielfalt, späterer 
Ufersicherung sowie zur Beschattung des Gewässers Erlenjunggehölze auszubringen. Ggf. kön-
nen zusätzlich auch vereinzelt Weidenstecklinge ausgebracht werden. 

6.4.5 M5 Knöterichbekämpfung 

Aushubmaterial mit Wurzeln des Knöterichs ist separat zu lagern und zu entsorgen / entspre-
chend zu behandeln. Zur Bekämpfung ist eine starke landschaftsgärtnerische Pflege (häufiges 
Mähen) vorzusehen, welche den noch verbleibenden Knöterich schwächt. Konkurrenzpflanzun-
gen wie Weidenspreitlagen sind ebenfalls geeignet den Knöterich zurückzudrängen. Durch Sen-
sibilisierung des unterhaltenden Personals können angeschwemmte Rhizome erkannt und 
entfernt werden, um einer erneuten Ansiedlung vorzubeugen. Langfristig sollte sich die ge-
plante Uferbepflanzung ausreichend entwickelt haben, um mit dem Japanischen Knöterich kon-
kurrieren zu können. 

6.5 Weitere Ausgleichsmaßnahmen 

6.5.1 M6 Ansaat Fettwiese 

Auf den öffentlichen Grünflächen G1, G2, G3ist jeweils auf einzelnen Flächen eine regionale 
Fettwiesenmischung (Kräuteranteil mind. 30 %, Produktionsraum 9) anzusäen. In der Grünflä-
che G4 im Bereich Bahndamm (ehemals HS9 und HS2) ist ebenfalls eine Fettwiesenmischung 
anzusäen. Die Wiesenbereiche sind extensiv (2-schürig, 1. Schnitt ab Anfang Juli, 2 Schnitt 8 
Wochen später ab Ende August) zu mähen, und das Mahdgut abzuräumen. 

6.5.2 M7 Entwicklung Mähweide 

Im Bereich G3 Neubachwiesen westlich der Adolf-Kolping-Straße sind folgende Maßnahmen zu 
Entwicklung einer artenreichen Fläche mit Beweidung und Mahd vorzunehmen: 
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 Zurückdrängen der Brombeeren durch Ziegenbeweidung 

 Öffnen der Grasnarbe vor Ansaat 

 Zwischensaat in Bestand mit Regio-Saatgutmischung (Schlitzverfahren oder ähnlich), reine 
Kräuter (Feuchtwiese, Fettwiese, Magerwiese; Arten siehe Anlage A-2 Modul 4.4) 

 Schröpfschnitt, in Bereichen wo Rohboden angesät wurde 

 Fertigstellungspflege 

 Entwicklungspflege durch Beweidung Schaf-/Ziegen-/-Robustrinder (keine Standweide) mit 
max. 1x Mahd zusätzlich oder ausschließlicher Mahd. 

Die Freiflächen / Wiesen sind mosaikartig extensiv mit Schafen und Ziegen zu beweiden bzw. 
Teilbereiche am Wald extensiv zu mähen (1-2 schürig). Das Schnittgut ist von der Fläche zu ent-
nehmen, um einen Filzhorizont zu vermeiden. 

6.6 Bepflanzung der gewerblichen Baugrundstücke und der öffentlichen Verkehrsflächen „Park-
platz“ 

6.6.1 Mindestens 20 % der gewerblichen Baugrundstücksfläche sind von Versiegelung freizuhalten 
sowie zu begrünen und zu unterhalten.  

6.6.2 Je angefangene 300 m² der gewerblichen Baugrundstücksflächen ist ein standortgerechter 
Laubbaum zu pflanzen oder 10 m² Strauchpflanzungen gemäß Artenliste herzustellen.  

6.6.3 Je 6 Stellplätze ist ein standortgerechter Laubbaum zu pflanzen. 

Die für die Baumpflanzung vorgesehenen Baumgruben müssen ein Mindestvolumen von ca. 
12 m³ besitzen und sind mit Baumsubstrat aufzufüllen. Die Pflanzscheiben sind in einer Min-
destgröße von 4 m² von jeglicher Versiegelung freizuhalten und vor Befahren zu sichern. 

Die landesrechtlichen Bestimmungen zur Installation von Solaranlagen (Landessolargesetz - 
LSolarG) vom 30. September 2021 bleiben unberührt. Werden die Vorschriften des Landesso-
largesetzes berührt, sind die Bäume ersatzweise am Rand des Parkplatzes anzupflanzen. 

Die nach den Festsetzungen 6.6.2 vorzunehmenden Anpflanzungen werden angerechnet. 

6.6.4 Flachdächer und flachgeneigte Dächer bis zu einer Neigung von 15 Grad sind zu mindestens 
80 % zu begrünen, soweit sie nicht für den Aufbau von Anlagen der Gebäudetechnik oder zur 
Nutzung der Solarenergie genutzt werden. Die Begrünungsflächen sind mit einer standortge-
rechten Gras-Kräuter-Mischung anzusäen oder zu bepflanzen. Die Substratdicke muss mindes-
tens 10 cm betragen. 

6.6.5 Geschlossene Außenwände mit mehr als 50 m² zusammenhängender Fassadenfläche sind mit 
Kletterpflanzen dauerhaft zu begrünen. Genehmigte Werbeanlagen sowie Fensterflächen und 
Türen zählen nicht als zusammenhängende Fassadenfläche. Dies gilt nicht für die Stützwände 
der Panoramabar. 

6.6.6 Für Baum- und Strauchpflanzungen innerhalb der Gewerbegebiete gilt: 

 Die vorzunehmenden Anpflanzungen sind dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. Ausfälle 
sind in gleicher Anzahl, Art und Qualität zu ersetzen. 
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 Baumpflanzungen müssen folgende Mindestqualität erfüllen: Hochstamm, 3x verpflanzt, 
mit Ballen, Stammumfang 20-25 cm  (H 3xv mDB, 20-25), Wurzelraum mind. 12 m³. Baum-
pflanzgruben in versiegelter Umgebung sind mit einem Baumpflanzsubstrat zu erstellen. 

 Strauchpflanzungen müssen folgende Mindestqualität erfüllen: dreimal verpflanzte Sträu-
cher, 4 Triebe, 150-200 cm. 

6.6.7 Die im Plangebiet zu pflanzenden Arten sind in Abhängigkeit vom konkreten Standort auszu-
wählen. Es sind Arten aus der Anlage A2 Pflanzliste des Umweltberichtes zu verwenden. 

6.6.8 Bäume im Straßenraum  

Für die Auswahl der Bäume im Straßenraum wird auf die aktuelle Liste der geeigneten Arten 
und Sorten der GALK e.V. verwiesen. Bei der Auswahl ist besonderes Augenmerk auf die Klima-
resistenz der Art bzw. der Sorte zu legen. Die Herstellung der Baumgruben gem. FLL 2010 sollte 
bereits mit der tiefbautechnischen Realisierung des Verkehrsraumes erfolgen. 

6.6.9 Fassadenbegrünung 

Die Auswahl der geeigneten Pflanzen zur Fassadenbegrünung hängt in entscheidendem Maße 
von der Art und Größe des Bauwerks sowie der ausgewählten Konstruktion von baukonstrukti-
vem Wandaufbau und dem geeigneten Klettergerüst ab. Es wird auf die Liste der spezifischen 
vegetationstechnischen Artenauswahl und Wuchsdynamik in der zutreffenden Richtlinie der 
FLL 2018 verwiesen. 

7 Temporäre Festsetzungen für den Durchführungszeitraum der Landesgarten-
schau (§ 9 Abs. 2 Nr. 1 BauGB) 
Die temporären Festsetzungen werden im weiteren Verfahren ergänzt und konkretisiert. 

Im gesamten Geltungsbereich des BP mit Ausnahme der privaten Grünflächen G6p und G7p 
und den Gewerbeflächen (GE) gilt für den Zeitraum vom 01.01.2026 bis 31.03.2028 Folgendes: 

 Die Errichtung von Spielgeräten sowie das Anlegen von Wegen und Platzbereichen sind all-
gemein zulässig. 

 Die zur Ausrichtung der Landesgartenschau üblichen temporären und dauerhaften Pflan-
zungen und Ausstellungsbeiträge sind allgemein zulässig. 

 Allgemein zulässig sind bauliche Anlagen für kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportli-
che Zwecke.  

 Einzelhandelsbetriebe sind in Agglomeration bis zu einer Gesamtverkaufsfläche von maxi-
mal 600 m² für zentrenrelevante und nicht zentrenrelevante Sortimente, die einen inhaltli-
chen Bezug zur Landesgartenschau aufweisen, allgemein zulässig. 

 Schank- und Speisewirtschaften mit Betrieb von Außengastronomie sind allgemein zulässig. 

 Für die gesamten Grünflächen gilt ein Versiegelungsgrad von maximal 20 Prozent. 

 Die Errichtung einer Zaunanlage bis zu einer Höhe von 2m ist für die eintrittspflichtige Lan-
desgartenschau zulässig. 

 Darüber hinaus sind auf den SO-1 und SO-4 Flächen Parkplätze zulässig. 

 Ver- und Entsorgungsleitungen sind allgemein zulässig. 
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 Zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen ist bei Nutzung der Fläche SO-4 für die 
Durchführung von Veranstaltungen die Bühne zwingend im südöstlichen Bereich mit einer 
Ausrichtung / Abstrahlung in Nord / Nordwest Richtung zu errichten. Es ist eine maximale 
Besucherzahl von 5.000 Personen als seltenes Ereignis (max. 18 Veranstaltungen im Jahr) 
zulässig. Im Regelbetrieb (mehr als 18 Veranstaltungen im Jahr) sind auf dieser Fläche ma-
ximal 2.200 Personen zulässig. 

 Zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen ist bei Nutzung der vorhandenen Über-
dachung in der Fläche SO-2 für die Durchführung von Veranstaltungen die Bühne zwingend 
im westlichen Bereich mit einer Ausrichtung / Abstrahlung in Richtung Osten zu errichten. 
Im Regelbetrieb (mehr als 18 Veranstaltungen im Jahr) sind auf dieser Fläche maximal 
3.000 Personen zulässig. 

 Zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen ist in der Fläche SO-3 für die Durchfüh-
rung von Veranstaltungen die Bühne zwingend im nördlichen Bereich mit einer Ausrichtung 
/ Abstrahlung in Richtung Süden zu errichten. Es ist eine maximale Besucherzahl von 5.000 
Personen als seltenes Ereignis (max. 18 Veranstaltungen im Jahr) zulässig. 

 Zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen ist auf den Flurstücken mit der Nummer 
3284/11 (westlich der Blumenhalle) für die Durchführung von Veranstaltungen die Bühne 
zwingend im südwestlichen Bereich mit einer Ausrichtung / Abstrahlung in Richtung Nord-
osten zu errichten. Es ist eine maximale Besucherzahl von 300 Personen als Regelbetrieb 
zulässig. Der Schallleistungspegel der Musikanlage darf 102 dB(A) nicht überschreiten. Al-
ternativ ist eine Bühne nordöstlich der Blumenhalle mit einer maximalen Besucherzahl von 
300 Personen als Regelbetrieb zulässig. Die Bühne ist in südwestliche Richtung auszurich-
ten und der Schallleistungspegel der Musikanlage darf 106 db(A) nicht überschreiten. 

 Alle temporär zulässigen Anlagen sind ordnungsgemäß bis zum 31.03.2028 zurückzubauen. 

8 Nachrichtliche Übernahmen 

8.1 Überschwemmungsgebiet Rehbach – Speyerbach 

Das Plangebiet befindet sich teilweise im per Rechtsverordnung vom 07.06.2006 durch die 
Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd festgesetzten Überschwemmungsgebiet Rehbach – 
Speyerbach. Zusätzlich zeigen die aktuellen Hochwassergefahrenkarten, dass das Plangebiet im 
HQ-100-Fall, also im Fall eines 100-jährlichen Hochwassers, teilweise geflutet ist (siehe Abb.1). 
Im Überschwemmungsgebiet (Flächen des per Rechtsverordnung (RVO) festgesetzten Über-
schwemmungsgebietes wie auch die in den Hochwassergefahrenkarten dargestellten Überflu-
tungsflächen HQ100) sind keine baulichen Anlagen oder Arbeiten, Erhöhungen der 
Erdoberfläche, Aufschüttungen, Maßnahmen etc. erlaubt, welche zu einer Reduzierung des Re-
tentionsraumes führen. 
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Abbildung 1 Überflutungsfläche HQ100 

Die Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen ist in Überschwemmungsgebieten somit 
grundsätzlich untersagt (§ 78 WHG). Nach § 4 (2) der v. g. Rechtsverordnung ist für entspre-
chende geplante Maßnahmen folglich eine Ausnahme von den Verboten erforderlich. In Einzel-
fällen kann für Bauvorhaben in Überschwemmungsgebieten eine Ausnahmegenehmigung 
erteilt werden, wenn die Voraussetzungen des § 78 Abs. (5) Nr. 1 a) bis d) und Nr. 2 WHG erfüllt 
sind, nämlich dass 

 das Vorhaben a. die Hochwasserrückhaltung nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt 
und der Verlust von verlorengehendem Rückhalteraum umfang-, funktions- und zeitgleich 
ausgeglichen wird, 

 den Wasserstand und den Abfluss bei Hochwasser nicht nachteilig verändert, 

 den bestehenden Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt und 

 hochwasserangepasst ausgeführt wird oder 

 die nachteiligen Auswirkungen durch Nebenbestimmungen ausgeglichen werden können. 

Für Ausnahmegenehmigungen von den Verboten der RVO ist die Obere Wasserbehörde zustän-
dig. Potentielle Abflusswege sind von jeder weiteren Bebauung freizuhalten. 

8.2 Trinkwasserschutzgebiet Ordenswald 

Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Trinkwasserschutzgebietes Ordenswald zugunsten 
der Stadtwerke Neustadt GmbH (Schutzgebietsverordnung vom 4. März 2022 Az.: - 312-311 
Neustadt/14 -, festgesetzt im Staatsanzeiger Nr. 9 vom 14.03.2022). Die Ver- und Gebote der 
o.g. Rechtsverordnung (RVO) sind zu beachten. Sofern die Ver- und Gebote der RVO eingehalten 
werden, bestehen aus wasserwirtschaftlicher Sicht keine Einwendungen. Das Merkblatt „Bau-
arbeiten in Wasserschutzgebieten“ ist zu beachten. Beregnungsbrunnen zur Bewässerung der 
Grünanlagen u.ä. sind aufgrund der geringen Mächtigkeit des Oberen Grundwasserleiters 
(OGWL) nicht möglich. 

8.3 Fläche für Bahnanlagen 

Die gewidmeten Bahnflächen werden als Bahnflächen lediglich nachrichtlich gemäß § 9 Abs. 6 
BauGB übernommen. Innerhalb der gewidmeten Bahnfläche wird das Brückenbauwerk (Strecke 
3280 Station 78.9105) durch einen Rad- und Fußweg unterquert. 
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9 Örtliche Bauvorschriften (§ 88 Abs. 1 LBauO) 

9.1 Werbeanlagen (§ 88 Abs. 1 Nr. 1 LBauO) 

9.1.1 Werbeanlagen sind nur als nicht selbst leuchtende Anlagen zulässig. Insbesondere unzulässig 
sind Skybeamer, Laserwerbung und vergleichbare Anlagen. 

9.1.2 Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig. Fremdwerbeanlagen sind unzulässig. 

9.1.3 Je Grundstück ist maximal eine auf dem Dach montierte Werbeanlage zulässig (vgl. Text-fest-
setzung Ziffern 2.2, 2.3 und 6.1). 

9.1.4 Je angefangene 1.000 m² Grundstücksfläche ist eine Werbefahne zulässig. Werbefahnen dürfen 
eine Höhe von 6 m über Gelände nicht überschreiten. 

9.1.5 Im Übrigen sind Werbeanlagen nur in Verbindung mit den Gebäuden zulässig. 

9.2 Gestaltung baulicher Anlagen (§ 88 Abs. 1 Nr. 1 LBauO) 

9.1.6 Für Dächer und Außenfassaden sind grelle Farben sowie glänzende, blendende, spiegelnde, 
selbst leuchtende Materialien unzulässig. Ausgenommen sind Fenster für Büro-, Auf-enthalts- 
und Ausstellungsräume. 

9.2 Einfriedungen (§ 88 Abs. 1 Nr. 3 LBauO) 

9.2.7 Einfriedungen sind als offene Einfriedungen in Form von Zäunen, Mauern oder als Hecken zu-
lässig. Einfriedungen sind aus Gründen des Objektschutzes bis zu einer Höhe von 2 m über Ge-
lände zulässig. 

II KENNZEICHNUNGEN 

1 Altlastenflächen 
In der Planzeichnung sind Flächen, die erheblich mit umweltgefährdeten Stoffen belastet sind, 
gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB gekennzeichnet. Es wird darauf hingewiesen, dass auch außerhalb 
der gekennzeichneten Flächen Bodenkontaminationen und Altablagerungen nicht auszuschlie-
ßen sind. 

Für alle Baumaßnahmen innerhalb des gesamten Geltungsbereiches gelten die fachlichen Hin-
weise zu Altlasten- und Kampfmittelverdachtsflächen. Die Vorgehensweise ist in mit der SGD-
Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz, Neustadt an der Wein-
straße, abzustimmen. 

III HINWEISE 

1 Altlasten und Altablagerungen 
Sofern Altlasten oder Verunreinigungen des Bodens, des Oberflächenwassers oder des Grund-
wassers mit umweltgefährdenden Stoffen im Zuge der Ausführung von Bauvorhaben bekannt 
werden, ist die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD) in Neustadt als Obere Boden-
schutzbehörde zu informieren. Auf die Standardauflage der SGD Süd (Anlage) wird verwiesen. 
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2 Archäologische Denkmalpflege 
In der Fundstellenkartierung der Direktion Landesarchäologie ist im Geltungsbereich der o.g. 
Planung eine archäologische Fundstelle verzeichnet. Es handelt sich dabei um einen römischen 
Münzfund (Fundstelle Neustadt 33). 

Die ausführenden Baufirmen sind eindringlich auf die §§ 17 und 18 des Denkmalschutzgesetzes 
(DSchG) vom 23.3.1978 (GVBI., 1978, S.159 ff), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 28.09.2021 (GVBI S. 543), hinzuweisen. Danach ist jeder zutage kommende, archäologische 
Fund unverzüglich zu melden, die Fundstelle soweit als möglich unverändert zu lassen und die 
Gegenstände sorgfältig gegen Verlust zu sichern 

Sollten wirklich archäologische Objekte angetroffen werden, so ist der Direktion Landesarchäo-
logie ein angemessener Zeitraum einzuräumen, damit wir unsere Rettungsgrabungen, in Ab-
sprache mit den ausführenden Firmen, planmäßig den Anforderungen der heutigen 
archäologischen Forschung entsprechend durchführen können. Im Einzelfall ist mit Bauverzö-
gerungen zu rechnen. Je nach Umfang der evtl. notwendigen Grabungen sind von Seiten der 
Bauherren/Bauträger finanzielle Beiträge für die Maßnahmen erforderlich. Trotz dieser Stel-
lungnahme ist die Direktion Landesarchäologie an den weiteren Verfahrensschritten zu beteili-
gen, da jederzeit bisher unbekannte Fundstellen in Erscheinung treten können. 

Außerdem wird darauf hingewiesen, dass sich im Planungsgebiet bisher nicht bekannte Klein-
denkmäler (wie Grenzsteine) befinden können. Diese sind selbstverständlich zu berücksichtigen 
bzw. dürfen von Planierungen o.ä. nicht berührt oder von ihrem angestammten, historischen 
Standort entfernt werden 

3 Bergbau / Altbergbau 
Die Prüfung der hier vorhandenen Unterlagen ergab, dass im Bereich des Bebauungsplanes 
"Landesgartenschau" in den Stadtbezirken 14 und 31 kein Altbergbau dokumentiert ist und kein 
aktueller Bergbau unter Bergaufsicht erfolgt. Das in Rede stehende Gebiet befindet sich inner-
halb der Aufsuchungserlaubnis "Kerner" für Erdwärme und Lithium. Inhaberin der Berechtigung 
ist die Firma Vulcan Energie Ressourcen GmbH, Amalienbadstraße 41 Bau 52 in 76227 Karls-
ruhe. Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass Indizien für Abbau von Rohstoffen, die nicht 
dem Bergrecht unterliegen, vorliegen. In diesen Zusammenhang ist zu beachten, dass nur der 
Abbau von Bodenschätzen gemäß § 3 des Bundesberggesetzes der Zuständigkeit der Bergver-
waltung unterliegt. Die Gewinnung von Steine und Erden steht im Allgemeinen unter Gewerbe-
aufsicht. 

Sofern noch Eingriffe in den Baugrund geplant sind, sind grundsätzlich die einschlägigen Regel-
werke (u.a. DIN 4020, DIN EN 1997-1 und -2, DIN 1054) zu berücksichtigen. Für Neubauvorha-
ben oder größere An- und Umbauten (insbesondere mit Laständerungen) werden 
objektbezogene Baugrunduntersuchungen empfohlen. Die Baugrunduntersuchungen sind dem 
LGB anzuzeigen und die Ergebnisse (Geodaten) sind mitzuteilen (siehe https://www.lgb-
rlp.de/fachthemen/geologiedatengesetz.html). Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben der 
DIN 19731 und der DIN 18915 zu berücksichtigen. 
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4 Bodenschutz 

4.1 Erdaushub: 

Der gewachsene Boden ist in den Grünflächen weitestgehend zu erhalten. Bei Baumaßnahmen 
ist der Oberboden entsprechend DIN 18915 abzutragen, zu lagern und wieder zu verwenden. 
In den nicht zur Bebauung vorgesehenen Gebietsteilen sind Bodenverdichtungen zu vermeiden. 

Der Verbleib des Bodens auf dem Baugrundstück (-gebiet) ist - soweit baurechtlich zulässig - 
einem Abtransport vorzuziehen. Falls abtransportiert werden muss, sollte eine Wiederverwer-
tung des Bodens angestrebt werden. 

Vor Abtrag des Bodens sollen oberirdische Pflanzenteile durch Abmähen entfernt werden. Hu-
mushaltiger Oberboden (Mutterboden) und kulturfähiger Unterboden sollten beim Aushub ge-
trennt gelagert und getrennt wieder eingebaut werden. 

Der Aushub ist auf sichtbare Belastungen (Öl, Bitumenreste, Müll, Abbruchmaterial, etc.) und 
auf Fremdgeruch zu prüfen, ggf. sind belastetes und unbelastetes Material zu trennen und das 
belastete Material ordnungsgemäß zu entsorgen. 

Bodenbelastungen, bei denen Gefahr für die Gesundheit von Menschen, bedeutende Sach-
werte oder erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlossen werden 
können, sind der Unteren Bodenschutzbehörde zu melden. 

Die Lagerung des humushaltigen Oberbodens (Mutterboden) sollte bis max. 2,0 m Höhe erfol-
gen. Auf Schutz vor Vernässung sollte geachtet werden. 

Anfallende Baustellenabfälle (z.B. Folien, Farben, etc.) und nicht mineralischer Bauschutt sind 
ordnungsgemäß zu entsorgen und dürfen nicht als An- bzw. Auffüllmaterial (Mulden, Baugrube, 
Arbeitsgraben) verwendet werden. Mineralischer Bauschutt ist einer Wiederverwertung zuzu-
führen (Recycling). Auf §§ 3 und 6 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) wird in diesem Zu-
sammenhang verwiesen. 

Für nicht überbaute Flächen sind während der Baumaßnahme Bodenverdichtungen - verur-
sacht z.B. durch häufiges Befahren - auf das unabdingbare Maß zu beschränken. Ggf. sollten 
mechanische und/oder pflanzliche Lockerungsmaßnahmen (Erstansaat von Tiefwurzlern wie z. 
B. Lupine, Luzerne, Phäcelie und Ölrettich) durchgeführt werden. 

4.2 Aufschüttungen: 

Aufschüttungen dürfen nur mit einwandfreiem, nicht verunreinigtem Bodenmaterial erfolgen. 
Dabei sind die technischen Regeln der Ersatzbaustoffverordnung einzuhalten. 

Das Herstellen von durchwurzelbaren Bodenschichten richtet sich nach den Vorgaben des § 12 
BBodSchV. Für Auffüllungen zur Errichtung von technischen Bauwerken sind die LAGA-TR M 20 
„Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen – Technische Regeln 
der Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall“ in ihrer neusten Fassung zu beachten. Für weitere Aus-
führungen wird auf die Vollzugshilfe zu § 12 BBodSchV der Länderarbeitsgemeinschaft Boden 
(LABO) und die ALEX-Informationsblätter 24 bis 26 (abrufbar unter www.mwkel.rlp.de) hinge-
wiesen. 
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4.3 Kampfmittel: 

Gemäß der Kampfmittelvorerkundung (Luftbilddatenbank Dr. Carls GmbH, 10.01.2020) wurde 
für das Plangebiet in Neustadt an der Weinstraße „Landesgartenschau“ nach Auswertung vor-
liegender Luftbildserien und Unterlagen eine potentielle Kampfmittelbelastung ermittelt. Ge-
mäß baufachlicher Richtlinien Kampfmittelräumung besteht weiterer Handlungsbedarf 
(Kategorie 1 -BMI&BMVg 2018, BFR KMR, S. 46, Web (1)). Aufgrund der hohen Anzahl von Ano-
malien, die im Zuge eines mittels Georadar durchgeführten Oberflächenverfahrens auf 4 Test-
flächen festgestellt wurden, ist baubegleitend eine kampfmitteltechnische Fachaufsicht zur 
Aushubüberwachung bereitzustellen. 

4.4 Radonprognose 

Das Plangebiet liegt innerhalb eines Bereiches, in dem ein lokal erhöhtes und seltener hohes 
Radonpotential über einzelnen Gesteinshorizonten ermittelt wurde. 

Das Landesamt für Geologie und Bergbau empfiehlt dringend, orientierende Radonmessungen 
in der Bodenluft vorzunehmen, um zu ermitteln, ob und in welchem Ausmaß Baumaßnahmen 
der jeweiligen lokalen Situation angepasst werden sollten. Fragen zur Geologie im Baugebiet 
sowie zur Durchführung der Radonmessung in der Bodenluft beantwortet gegebenenfalls das 
Landesamt für Geologie und Bergbau. Informationen zum Thema Radonschutz von Neubauten 
und Radonsanierungen können dem „Radon-Handbuch“ des Bundesamts für Strahlenschutz 
entnommen werden. 

5 Hinweise Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, Region Mitte 
Durch das Vorhaben dürfen die Sicherheit und die Leichtigkeit des Eisenbahnverkehres auf der 
angrenzenden Bahnstrecke nicht gefährdet oder gestört werden. Aus der Bebauung dürfen sich 
daher keine negativen Einflüsse für den Bahnbetrieb ergeben. Dies gilt sowohl temporär für die 
Bautätigkeit als auch permanent für die Zeit nach der Bautätigkeit. Eine Verwechslung mit Sig-
nalen oder eine Blendwirkung ist auszuschließen.  

Entlang der Bahntrasse bestehen möglicherweise diverse Geh-, Fahr- und Leitungsrechte zu-
gunsten der Stadt und der DB Netz AG. Die Errichtung von baulichen Anlagen sowie Gelände-
veränderungen, die die Leitungen beeinträchtigen könnten, sind unzulässig. 

5.1 Bauarbeiten 

Die Standsicherheit und Funktionstüchtigkeit aller durch die Errichtung und die geplante Maß-
nahme betroffenen oder beanspruchten Betriebsanlagen der Eisenbahn ist ständig und ohne 
Einschränkungen, auch insbesondere während der Baudurchführung, zu gewährleisten. Das 
Planen, Errichten und Betreiben der geplanten baulichen Anlage haben nach den anerkannten 
Regeln der Technik unter Einhaltung der gültigen Sicherheitsvorschriften, technischen Bedin-
gungen und einschlägigen Regelwerke zu erfolgen. Des Weiteren sind die Bauarbeiten so aus-
zuführen, dass Fremdkörper nicht auf Bahngelände insbesondere im Gleisbereich 
hineingelangen können. Die Standsicherheit und Funktionstüchtigkeit der Bahnanlagen (insbe-
sondere Bahndamm, Kabel- und Leitungsanlagen, Signale, Oberleitungsmasten, Gleise etc.) sind 
stets zu gewährleisten. Die Bauarbeiten müssen grundsätzlich außerhalb des Einflussbereichs 
von Eisenbahnverkehrslasten (Stützbereich) durchgeführt werden. Wenn dies nicht möglich ist, 
ist rechtzeitig vor Baubeginn eine geprüfte statische Berechnung durch den Bauherrn vorzule-
gen (DB Konzernrichtlinien 836.2001 i.V.m. 800.0130 Anhang 2). Dieser muss von einem vom 
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Eisenbahn-Bundesamt (EBA) zugelassenen Prüfstatiker geprüft worden sein. Es ist nachzuwei-
sen, dass durch das geplante Bauvorhaben die Bahnbetriebsanlagen nicht in ihrer Standsicher-
heit beeinträchtigt werden. Erdarbeiten innerhalb des Stützbereichs von 
Eisenbahnverkehrslasten dürfen nur in Abstimmung mit der DB Netz AG und dem Eisenbahn-
Bundesamt (EBA) ausgeführt werden. Im Bereich der Signale, Oberleitungsmasten und Gleise 
dürfen keine Grabungs- / Rammarbeiten durchgeführt werden. Rammarbeiten zur Baugruben-
sicherung (auch außerhalb des Druckbereiches von Eisenbahnverkehrslasten) dürfen nur unter 
ständiger Beobachtung des Gleises durch Mitarbeiter der DB Netz AG erfolgen. Die Bauüberwa-
chung ist rechtzeitig über den Termin zu verständigen. Der Stützbereich ist definiert in den DB 
Konzernrichtlinie 836.2001 i.V.m. 800.0130 Anhang 2. Geländeanpassungen im Bereich der 
Grundstücksgrenze sind unter Beachtung der DB Konzernrichtlinien 800.0130 und 836 zulässig. 
Das Baufeld ist in Gleisnähe so zu sichern, dass keine Baufahrzeuge, Personen, Materialien oder 
Geräte unbeabsichtigt in den Gefahrenbereich gelangen. Während der Arbeiten muss in jedem 
Fall sichergestellt sein, dass durch die Bauarbeiten der Gefahrenbereich (Definition siehe GUV 
VD 33 Anlage 2) der Gleise, einschließlich des Luftraumes nicht berührt wird. Sollten dafür Ein-
friedungen notwendig sein, sind diese durch den Bauherrn zu erstellen und dauerhaft instand 
zu halten. Baumaterial, Bauschutt etc. dürfen nicht auf Bahngelände zwischen- oder abgelagert 
werden. Bei Bauarbeiten in Gleisnähe sind die Veröffentlichungen der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung DGUV Vorschrift 1, DGUV Vorschrift 4, DGUV Vorschrift 53, DGUV Vorschrift 
72, DGUV Regel 101-024, DGUV Vorschrift 78, DV 462 und die DB Konzernrichtlinien 132.0118, 
132.0123 und 825 zu beachten. 

5.2 Sicherheitsabstände 

Bei Planungs- und Bauvorhaben in räumlicher Nähe zu Bahnbetriebsanlagen ist zum Schutz der 
Baumaßnahme und zur Sicherung des Eisenbahnbetriebs das Einhalten von Sicherheitsabstän-
den zwingend vorgeschrieben. 

Bepflanzung von Grundstücken zur Gleisseite: Alle Neuanpflanzungen im Nachbarbereich von 
Bahnanlagen, insbesondere Gleisen, müssen den Belangen der Sicherheit des Eisenbahnbetrie-
bes entsprechen. Zu den Mindestpflanzabständen ist die DB Richtlinie (Ril) 882 „Handbuch 
Landschaftsplanung und Vegetationskontrolle“ zu beachten. 

Immissionen: Durch die Bauleitplanung werden Flächen zur Entwicklung ausgewiesen, welche 
teilweise aufgrund des Bahnverkehrs lärmintensiver sind. Wir möchten daher auf die durch den 
Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehenden Immissionen (insbeson-
dere Luft- und Körperschall usw.) vorsorglich hinweisen. Die DB Netz AG wird sich in keiner Form 
finanziell an den Schallschutzmaßnahmen (unabhängig ob aktiv oder passiv) beteiligen. 

Vorhandene Kabel und Leitungen: Es wird darauf hingewiesen, dass auf oder im unmittelbaren 
Bereich von DB Liegenschaften jederzeit mit dem Vorhandensein betriebsnotwendiger Kabel, 
Leitungen oder Verrohrungen gerechnet werden muss. 

5.3 Oberleitung 

Die Flächen befinden sich in unmittelbarer Nähe zu unserer Oberleitungsanlage. Wir weisen 
hiermit ausdrücklich auf die Gefahren durch die 15000 V Spannung der Oberleitung hin und die 
hiergegen einzuhaltenden einschlägigen Bestimmungen. Die Standsicherheit und Funktions-
tüchtigkeit der Bahnbetriebsanlagen, insb. der Gleise und Oberleitungen und –anlagen, ist stets 
zu gewährleisten. Bei allen Arbeiten und festen Bauteilen in der Nähe unter Spannung stehen-
der, der Berührung zugänglicher Teile der Oberleitung ist von diesen Teilen auf Baugeräte, 
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Kräne, Gerüste und andere Baubehelfe, Werkzeuge und Werkstücke nach allen Richtungen ein 
Sicherheitsabstand von 3,50 m einzuhalten (DIN EN 50122-1 (VDE 0115-3): 2011-09 und DB 
Konzernrichtlinien 997.0101 Abschnitt 4 und 132.0123A01 Abschnitt 1*). In diesem Bereich 
dürfen sich weder Personen aufhalten noch Geräte bzw. Maschinen aufgestellt werden. Die 
Standfestigkeit der an den Geltungsbereich des vorgelegten Bebauungsplans angrenzenden 
Oberleitungsmasten darf durch die Baumaßnahme nicht beeinträchtigt werden. Die Erdober-
kante darf bei Flachmasten bzw. Betontragmasten im Umkreis von 3,00 m sowie bei Winkel-
masten bzw. Betonabspannmasten im Umkreis von 5,00 m nicht verändert werden. Bei 
Unterschreitung der geforderten Abstände ist vom Veranlasser ein statischer Nachweis vorzu-
legen. Der Mindestabstand von Bauwerken zu den bahneigenen 15 / 20 kV - Speiseleitungen 
und zu Oberleitungsmastfundamenten muss jeweils 5,00 m betragen. Für Instandsetzungsar-
beiten muss ein Arbeitsraum von 1,50 m um die Oberleitungsmaste freigehalten werden. Bei 
Bauarbeiten in der Nähe von Oberleitungen / Oberleitungsanlagen sind die Veröffentlichungen 
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung DGUV Vorschrift 4 und DV 462 zu beachten. 

5.4 Entwässerung 

Dach-, Oberflächen- und sonstige Abwässer dürfen nicht auf oder über Bahngrund abgeleitet 
werden. Sie sind ordnungsgemäß in die öffentliche Kanalisation abzuleiten. Einer Versickerung 
in Gleisnähe kann nicht zugestimmt werden. 

Bahneigene Durchlässe und Entwässerungsanlagen: Bahneigene Durchlässe und Entwässe-
rungsanlagen dürfen in ihrer Funktion nicht beeinträchtigt werden (DB Konzernrichtlinie 
836.4601 ff.). Ein Zugang zu diesen Anlagen für Inspektions-, Wartungs- und Instandhaltungs-
maßnahmen ist sicherzustellen. 

5.5 Vorflutverhältnisse: 

Die Vorflutverhältnisse (Bahnseitengraben) dürfen durch die Baumaßnahme, Baumaterialien, 
Erdaushub etc. nicht verändert werden. 

5.6 Haftungspflicht des Bauherrn 

Für Schäden, die der DB aus der Baumaßnahme entstehen, haftet der Planungsträger/Bauherr. 
Das gilt auch, wenn sich erst in Zukunft negative Einwirkungen auf die Bahnstrecke ergeben. 
Entsprechende Änderungsmaßnahmen sind auf Kosten des Vorhabenträgers bzw. dessen 
Rechtsnachfolger zu veranlassen. 

5.7 Kein widerrechtliches Betreten der Bahnanlagen / Betretungserlaubnis für Dritte 

Ein widerrechtliches Betreten und Befahren des Bahnbetriebsgeländes sowie sonstiges Hinein-
gelangen in den Gefahrenbereich der Bahnanlagen ist gemäß § 62 EBO unzulässig und durch 
geeignete und wirksame Maßnahmen grundsätzlich und dauerhaft auszuschließen. Dies gilt 
auch während der Bauzeit. 

5.8 Keine Beschädigung und Verunreinigung der Bahnanlagen 

Es wird hiermit auf § 64 EBO hingewiesen, wonach es verboten ist, Bahnanlagen, Betriebsein-
richtungen oder Fahrzeuge zu beschädigen oder zu verunreinigen, Schranken oder sonstige Si-
cherungseinrichtungen unerlaubt zu öffnen, Fahrthindernisse zu bereiten oder andere 
betriebsstörende oder betriebsgefährdende Handlungen vorzunehmen. 
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5.9 Kostenübernahme, weitere Anträge 

Sämtliche Kosten, die der DB aus der Baumaßnahme entstehen, sind vom Antragsteller zu tra-
gen und werden gesondert in Rechnung gestellt. Die Abrechnung erfolgt nach den „Allgemeinen 
Vertragsbedingungen für außertarifliche Leistungen der DB AG (AVBL)“. Der Antragsteller hat 
hierzu dem zuständigen Netzbezirk eine entsprechende schriftliche Kostenübernahmeerklä-
rung abzugeben. Die späteren Anträge auf Baugenehmigung für den Geltungsbereich sind uns 
erneut zur Stellungnahme, unter Angabe des Aktenzeichens TOEB-RP-23-150469/SH, vorzule-
gen. 

6 Deutsche Telekom Technik GmbH, Niederlassung Südwest, PTI 11: 
Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom. Bei der Bauausführung 
ist darauf zu achten, dass Beschädigungen der vorhandenen Telekommunikationslinien vermie-
den werden und aus betrieblichen Gründen (z. B. im Falle von Störungen) der ungehinderte 
Zugang zu den Telekommunikationslinien jederzeit möglich ist. Insbesondere müssen Abde-
ckungen von Abzweigkästen und Kabelschächten sowie oberirdische Gehäuse soweit freigehal-
ten werden, dass sie gefahrlos geöffnet und ggf. mit Kabelziehfahrzeugen angefahren werden 
können. Bei Konkretisierung Ihrer Planungen durch einen Bebauungsplan ist eine Planauskunft 
und Einweisung von unserer zentralen Stelle einzufordern 

7 Richtfunkstrecken 
Über das Plangebiet verlaufen Richtfunkstrecken der Pfalzwerke Netz AG und Vodafone, die in 
der Planzeichnung nicht ausgewiesen sind. Für den ungestörten Betrieb einer Richtfunkstrecke 
ist es zwingend erforderlich, dass deren sogenannte Fresnelzone frei von Hindernissen bleibt. 
Dies wird gewährleistet durch Freihaltung eines insgesamt 200 m breiten Richtfunkkorridors 
(100 m beidseitig der Längsachse des Richtfunkstrahls senkrecht gemessen). Innerhalb dieses 
Richtfunkkorridors sind bei der Errichtung baulicher Anlagen bzw. beim Einsatz von Baugeräten 
(z.B. Kränen) bis zu 20 m Höhe Störungen einer Richtfunkstrecke nicht wahrscheinlich. Bei kon-
kreten Planungen mit einer Höhe über 20 m wird empfohlen, diese mit dem Betreiber der Richt-
funkstrecke abzuklären. 

8 Trinkwasserschutzgebiet Ordenswald 
Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Trinkwasserschutzgebietes Ordenswald zugunsten 
der Stadtwerke Neustadt GmbH (Schutzgebietsverordnung vom 4. März 2022 Az.: - 312-311 
Neustadt/14 -, festgesetzt im Staatsanzeiger Nr. 9 vom 14.03.2022). Die Ver- und Gebote der 
o.g. Rechtsverordnung (RVO) sind zu beachten. Sofern die Ver- und Gebote der RVO eingehalten 
werden, bestehen aus wasserwirtschaftlicher Sicht keine Einwendungen. Das Merkblatt „Bau-
arbeiten in Wasserschutzgebieten“ ist zu beachten. Beregnungsbrunnen zur Bewässerung der 
Grünanlagen u.ä. sind aufgrund der geringen Mächtigkeit des Oberen Grundwasserleiters 
(OGWL) nicht möglich. 

9 Vorschriften 
Die dem Bebauungsplan zugrundeliegenden Vorschriften (Normen, Verordnungen, Erlasse, 
etc.) liegen der Abteilung Stadtplanung Neustadt an der Weinstraße vor und können dort wäh-
rend der üblichen Dienstzeiten eingesehen werden. 
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IV ANLAGEN 
Sortimentsliste für die Stadt Neustadt an der Weinstraße (Langfassung) [Quelle: Tabelle 16 auf den Sei-
ten 120-121 aus dem „Konzept – Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes für die Stadt Neustadt an 
der Weinstraße“, Stadt+Handel, Endbericht vom 16.12.2020, Dortmund / Karlsruhe]: 
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Neustadt an der Weinstraße, den April 2025 

S T A D T V E R W A L T U N G 

 

 

Marc Weigel 

Oberbürgermeister 


